
ZH_KASSATIONSGERICHT AA070099 vom 26. Juni 2008
Zh Kassationsgericht, 2008-06-26, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh_kassationsgericht_AA070099

FR: ZH_KASSATIONSGERICHT AA070099 du 26 juin 2008

IT: ZH_KASSATIONSGERICHT AA070099 del 26 giugno 2008

Erwägungen

E. 1
M.X., …, Pakistan,

E. 2
W.X., …, Pakistan,

E. 3
Mit ihrer Klageantwort (HG act. 21) erhoben die Beschwerdeführer na- mens der Beklagten
die Einrede der örtlichen Unzuständigkeit. Der Beschwerde- gegner nahm dazu Stellung
und beantragte gleichzeitig den Erlass vorsorglicher Massnahmen. Mit Beschluss vom 8.
Mai 2007 wies das Handelsgericht die Unzu- ständigkeitseinrede ab (KG act. 2).

E. 3.1
Gemäss § 285 Abs. 1 und 2 ZPO ist die kantonale Nichtigkeitsbeschwer- de nicht zulässig,
soweit der Weiterzug an das Bundesgericht möglich ist und die- ses dabei frei überprüfen
kann, ob der geltend gemachte Mangel vorliege. Dies trifft bei der Beschwerde in
Zivilsachen hinsichtlich der Anwendung von Bundes- recht zu (Art. 95 lit. a BGG). In
vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Be- schwerde in Zivilsachen indessen im
(hier zutreffenden) Regelfall nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens Fr. 30'000.--
beträgt. Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nicht, ist die Beschwerde (u.a.)
gleichwohl zulässig, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt (Art.
74 Abs. 2 lit. a BGG). Mit der Beschwerde machen die Beschwerdeführer zur Hauptsache
eine Verletzung von Art. 86 IPRG geltend (Beschwerde Ziff. 14 ff., S. 6 ff.); bei der vor-
liegenden Sache handle es sich – so die Beschwerdeführer – entgegen der Auf- fassung der
Vorinstanz um eine erbrechtliche Streitigkeit. Weiter rügen die Be- schwerdeführer in
diesem Zusammenhang eine Verweigerung des rechtlichen Gehörs zufolge fehlender bzw.
ungenügender Begründung des angefochtenen Entscheides (Beschwerde Ziff. 21 ff., S. 9
ff.). Beide Fragen kann – sofern der erforderliche Streitwert gegeben ist – das
Bundesgericht im Rahmen der Be- schwerde in Zivilsachen frei beurteilen; so konnte
namentlich bei Vorliegen eines ungenügend begründeten Entscheides das Bundesgericht
diesen schon unter bisherigem Recht (Art. 51 f. OG) aufheben und zur Verbesserung
zurückweisen, und gleiches gilt gemäss Art. 112 Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 1 BGG
(SPÜHLER/ DOLGE/VOCK, BGG-Kommentar, Zürich/St.Gallen 2006, Art. 112 N 6;
HANSJÖRG

- 5 - SEILER, Bundesgerichtsgesetz [BGG], Bern 2007, N 9 f. und N 24 ff. zu Art. 112;
BGer 5A_368/2007 v. 18.7.2007, E. 2 und – darauf verweisend – Kass.-Nr. AA070068 v.
25.3.2008 i.S. W., Erw. III.3b/bb; zur bisherigen Rechtslage ZR 81 Nr. 88 Erw. 2, 93 Nr.
29; BGE 110 II 132 E. 3d; Kass.-Nr. AA040043 v. 25. Juni 2004 i.S. M., Erw. II.3. 2c/aa).



Daran ändert die Berufung des Beschwerdeführers (Beschwerde Ziff. 21 ff.) auf das –
inhaltlich nicht weiter gehende – kantonale Recht nichts. Für die Frage der materiellen
Behandlung der Nichtigkeitsbeschwerde stellt sich somit vorweg die Frage, ob der für die
Zulässigkeit der Beschwerde in Zivil- sachen an das Bundesgericht erforderliche Streitwert
erreicht wird oder nicht. Das Handelsgericht hat im angefochtenen Entscheid erwogen
(Beschluss Ziff. 6, S. 8 unten), da das Rechtsbegehren nicht auf die Bezahlung einer
bestimmten Geld- summe laute, werde das Bundesgericht den für die bundesrechtlichen
Rechts- mittel massgebenden Streitwert nach Ermessen festsetzen (unter Hinweis auf Art.
51 Abs. 2 BGG).

E. 3.2
Die Beschwerdeführer machen in diesem Zusammenhang geltend (Be- schwerde Ziff. 10,
S. 4 f.), die Frage, ob dem Auskunftsbegehren des Beschwer- degegners
vermögensrechtlicher Charakter zukomme, dürfte zu bejahen sein, da er mit der
Durchsetzung seines Informationsanspruches im Ergebnis wirtschaftli- che Zwecke
verfolge. Da indessen auch die kantonale Beschwerdeinstanz nicht antizipieren könne, wie
die Streitwertschätzung des Bundesgerichts schliesslich ausfallen wird bzw. wie gewichtig
es allenfalls in der Eintretensfrage die Sache einschätzen werde, könne unter dem Aspekt
von § 285 ZPO die Beschwerde für keinen der geltend gemachten Mängel verweigert
werden. Umgekehrt stellt sich der Beschwerdegegner vorab unter Hinweis auf Art. 92 Abs.
1 BGG auf den Standpunkt (KG act. 15 Ziff. 13 ff., S. 7 f.), Entscheide über die sachliche,
internationale und örtliche Zuständigkeit seien grundsätzlich immer, d.h. ohne
Rücksichtnahme auf die Streitwertgrenze nach Art. 74 BGG, mit Be- schwerde ans
Bundesgericht anfechtbar. Weiter könne nicht zweifelhaft sein, dass die bundesrechtliche
Streitwertgrenze vorliegend erreicht werde. So könne der bereits von den
Beschwerdeführern angesprochene wirtschaftliche Zweck im

- 6 - Zusammenhang mit der Existenz potentiell vererblicher Werte bzw. über den Ver-
bleib eines nachweislich vorhanden gewesenen Vermögens des Erblassers in ei- ner
Grössenordnung von über 70 Millionen Franken kaum mit vernünftigen Grün- den unter der
massgebenden Streitwertgrenze angesiedelt werden. Unzutreffend sei in diesem
Zusammenhang auch, dass die Beklagte bestätigt habe, „dass per Todestag keine
Vermögenswerte des Erblassers vorhanden“ gewesen seien; seitens der Beklagten sei
lediglich erklärt worden, dass per Todestag keine auf den Namen des Erblassers lautende
Bankbeziehung mehr bestanden habe, was nicht dasselbe sei. Wollte man – so der
Beschwerdegegner weiter – das Errei- chen der Streitwertgrenze aber in Zweifel ziehen, so
müsste jedenfalls die Inter- pretation der Beschwerdeführer von Art. 86 IPRG als
Rechtsfrage von grundsätz- licher Reichweite gewertet werden, womit die Zulässigkeit der
Beschwerde in Zi- vilsachen unter diesem Titel zu bejahen wäre. 3.3a) Soweit sich der
Beschwerdegegner dafür, dass vorliegend die Be- schwerde in Zivilsachen ans
Bundesgericht ungeachtet des Streitwertes zulässig sei, auf Art. 92 Abs. 1 BGG beruft,
kann ihm nicht gefolgt werden. Zwar ist nach dieser Bestimmung gegen selbständig
eröffnete Vor- und Zwischenentscheide über die Zuständigkeit die Beschwerde (immer)
zulässig. Dies heisst jedoch offen- sichtlich nicht, dass es in diesen Fällen nicht auf den
Streitwert ankommt, sondern hat lediglich die Bedeutung, dass es nicht auf das Vorliegen
eines schwer wieder gutzumachenden Nachteils bzw. auf das Kriterium der Zeit- oder
Kostenersparnis ankommt, wie dies Art. 93 BGG für andere Vor- und Zwischenentscheide
vorsieht. Die Fälle vermögensrechtlicher Natur, in welchen es für die Zulässigkeit der Be-



schwerde nicht auf den Streitwert ankommt, werden zum einen in Art. 74 Abs. 2 BGG
abschliessend aufgezählt; zum anderen würde es auch keinen Sinn ma- chen, im Falle von
Art. 92 Abs. 1 BGG die Beschwerde in Zivilsachen gegen ei- nen Vor- oder
Zwischenentscheid über die Zuständigkeit zuzulassen, wenn in der Folge gegen den
Endentscheid in der gleichen Sache dieses Rechtsmittel (wegen Nichterreichens der
Streitwertgrenze) nicht gegeben wäre. b) Damit kommt es auch in der vorliegenden
Konstellation auf den Streitwert an. Dabei ist es entgegen der Auffassung der
Beschwerdeführer zulässig und so-

- 7 - gar geboten, im Rahmen des Beschwerdeverfahrens den Entscheid des Bundes-
gerichts zu antizipieren. Namentlich ist darauf hinzuweisen, dass schon bisher im Hinblick
auf die Subsidiarität der kantonalen Nichtigkeitsbeschwerde hypothetisch vorwegzunehmen
war, ob das Bundesgericht auf eine allfällige parallele Berufung eintreten würde und wenn
ja, in welchem Umfang. In diesem Zusammenhang ist auch auf die Bestimmung von § 285
Abs. 3 ZPO hinzuweisen, die geradezu auf diese Konstellation zugeschnitten ist. Es versteht
sich, dass es dabei lediglich um eine vorläufige, für das Bundes- gericht nicht
präjudizierende Beurteilung geht, die aber im Hinblick auf die erfor- derliche Abgrenzung
der kassationsgerichtlichen Kognition unabdingbar ist und der sich das Kassationsgericht
nicht entziehen kann kann, indem es seine Zu- ständigkeit im Zweifel bejaht. c) Konkret
besteht im vorliegenden Fall kein ernsthafter Zweifel daran, dass die Streitwertgrenze von
Fr. 30'000.-- erreicht wird. So machte der Beschwerde- gegner in seiner Klageschrift
geltend, dass bis Ende der 90-er Jahre die in Frage stehende Kundenbeziehung zwischen
dem Erblasser und der Beklagten eine Grössenordnung von über 70 Millionen Franken
erreicht habe (HG act. 1 Ziff. 13, S. 7). Auch spricht namentlich der schon bisher auf allen
Seiten betriebene an- waltliche Aufwand für einen Fr. 30'000.-- ohne weiteres erreichenden
Streitwert. Zwar geht es vorliegend erst um den Informationsanspruch gegenüber der Bank;
dieser bildet aber Voraussetzung für eine spätere prozessrechtskonforme Gel- tendmachung
allfälliger weiterer Ansprüche an den Vermögenswerten. In diesem Sinne verlangte denn
auch das Bundesgericht unter der Herrschaft des OG bei umstrittenen Auskunftsbegehren
noch keine genaue Bezifferung des Streitwertes (vgl. BGE 127 III 396 E. 1); es liegen keine
Anhaltspunkte dafür vor, dass sich unter dem BGG daran etwas ändern wird. Und
schliesslich geht auch die Vorin- stanz – selbst wenn sie die Frage im Einzelnen offen
gelassen hat – davon aus, dass der Streitwert über Fr. 30'000.-- liegt, nachdem sie für ihr
Verfahren eine Prozesskaution von Fr. 23'000.-- (unter Vorbehalt der späteren Erhöhung)
ver- langt hat. Unter diesen Umständen ist ohne weiteres von der Zulässigkeit der Be-

- 8 - schwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht gemäss Art. 72 ff. BGG auszuge- hen.

E. 3.4
Aus dem Gesagten folgt, dass auf die Beschwerde insgesamt nicht ein- getreten werden
kann. Damit erübrigt es sich, auf die weiteren vom Beschwerde- gegner in der
Beschwerdeantwort aufgeworfene Frage betreffend Prorogation bzw. Einlassung der
Beklagten (KG act. 15 S. 3 ff.) einzugehen. 4. Ausgangsgemäss werden die
Beschwerdeführer für das Kassationsver- fahren kosten- und entschädigungspflichtig.
Entgegen der Auffassung der Be- schwerdeführer (Beschwerde S. 5, Ziff. 10 am Ende)
kann nicht gesagt werden, es liege ein Fall von Prozessführung in guten Treuen vor; das
Risiko des Nicht- eintretens im Hinblick auf § 285 ZPO war vielmehr vorhersehbar.

- 9 - Das Gericht beschliesst:



E. 4
Gegen den Entscheid vom 8. Mai 2007 richtet sich die vorliegende Nich-
tigkeitsbeschwerde, mit welcher die Beschwerdeführer beantragen, es sei Dispo- sitiv-Ziff.
1 des Beschlusses aufzuheben und die Sache zur neuen Beurteilung an das Handelsgericht
zurückzuweisen (KG act. 1 S. 2). Der Beschwerdegegner be- antragt, es sei auf die
Nichtigkeitsbeschwerde insgesamt nicht einzutreten, allen- falls sei diese abzuweisen (KG
act. 15 S. 2). Die Beschwerdeführer nahmen zur Beschwerdeantwort unaufgefordert
Stellung (KG act. 16). Eine weitere Stellung- nahme ging nicht ein (KG act. 17, 18). Die
Vorinstanz hat auf Vernehmlassung verzichtet (KG act. 8).

E. 5
Der Beschwerde wurde aufschiebende Wirkung verliehen. II . 1. Beim angefochtenen
Entscheid handelt es sich um einen prozessleiten- den Entscheid im Sinne von § 282 ZPO.
Da mit diesem die Unzuständigkeitsein- rede verworfen wurde, ist dagegen die
Nichtigkeitsbeschwerde im Sinne von § 282 Abs. 1 Ziff. 2 ZPO zulässig
(FRANK/STRÄULI/MESSMER, Kommentar zur zür- cherischen Zivilprozessordnung, 3.
Auflage, Zürich 1997, § 282 N 6a). Insoweit steht dem Eintreten nichts entgegen. 2. Das
Handelsgericht hat erwogen, bei dem vom Beschwerdegegner gel- tend gemachten
Informationsanspruch handle es sich nicht um eine erbrechtliche Streitigkeit, womit Art. 86
ff. IPRG nicht zur Anwendung gelangten. Anknüpfungs- gegenstand sei das angebliche, in
der Vergangenheit bestehende vertragliche

- 4 - Verhältnis zwischen dem Erblasser und der Beklagten. Nach Art. 1 Abs. 2 IPRG
gelange das LugÜ zur Anwendung, und nach dessen Art. 2 Abs. 1 sei vorliegend die
schweizerische Zuständigkeit gegeben. Innerhalb der Schweiz folge die örtli- che und
sachliche Zuständigkeit des zürcherischen Handelsgerichts aus Art. 112 Abs. 1 IPRG (E.
5.1 und 5.2). 3. Vorab ist zu prüfen, ob bzw. in welchem Umfang auf die Nichtigkeitsbe-
schwerde im Hinblick auf deren Subsidiarität zu eidgenössischen Rechtsmitteln eingetreten
werden kann.
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